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Warum Kraft-Wärme-Kopplung? 

Klimaschutzziele der Bundesregierung: 

-   Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2022 

-   Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40% gegenüber 1990 bis 2020  

-   Verdoppelung der energetischen Sanierungsrate von 1% auf 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik: ASUE e.V. 
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Vorteile von KWK im Heizungskeller für die Gesellschaft: 

-   Flexibel steuerbar als Ausgleich volatiler Erneuerbarer Erzeugung 

-   Unerreicht hohe Primärenergienutzungsgrade von über 90% 

-   CO2-Reduzierung von bis zu 60% verglichen mit anderer regelbarer Erzeugung 

-   Geringe Kosten (KWK-Umlage beträgt 0,227 Cent je kWh in 2015) 

 

Vorteile für den Hausbesitzer: 

-   Senkung der Strombezugskosten durch Stromeigenverbrauch 

-   Verbesserung der Gebäudebewertung (KfW, Energieausweis, ErP) 

-   Einhaltung aktueller Anforderungen (EnEV, EEWärmeG) 

-   Geeignet für Bestand und Neubau 

 

Voraussetzungen: 

-   Strom- und Wärmebedarf in ausreichender Größenordnung 

-   Geeignete Aufstellmöglichkeit 
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Erlös- und Kostenstruktur von Mini-BHKW 

• Anteilige EEG-Umlage auf Eigenversorgung greift selbst bei kleinen Anlagen ab     
etwa 3 kW, da > 5.000 Vollbenutzungsstunden pro Jahr und Eigennutzungsquoten         
von > 70 Prozent bei KWK-Anlagen üblich sind. 

• Abschreibung und Wartung nicht enthalten, zusammen ca. 7 bis 14 Cent/kWh. 
 

-> Die Einspeisung aus kleinen Anlagen ist unwirtschaftlich, nur die 
 Eigenversorgung und ggf. der Verkauf von Strom innerhalb der 
 eigenen Kundenanlage kann wirtschaftlich sein. 

„Wert“ des erzeugten Stromes  
in Eurocent je kWh bei... 

Einspeisung Eigenverbrauch Lieferung  
an Dritte 

KWK-Zuschlag 5,41 5,41 5,41 

Einspeisevergütung 3,50 

Vermiedene Netznutzung 0,50 

Vermiedener Strombezug 
(netto, inkl. aller Umlagen) 

24,00 

Strompreis für Dritte (netto) 20,00 

Energiesteuererstattung 1,65 1,65 1,65 

Brennstoff -6,00 -6,00 -6,00 

EEG-Umlage (2015) -1,85 -6,17 

Gesamt 5,06 Ct 23,21 Ct 14,89 Ct 
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Ausblick: RefE zum KWKG 2016 

- Novellierung des KWK-Gesetzes ist angelaufen: Derzeit liegt nur ein 
Referentenentwurf vor, der Inhalt der Novelle kann sich noch ändern. 
 

- Änderung des Gesetzesziels: Nicht mehr 25 Prozent KWK-Stromerzeugung,    
sondern 25 Prozent KWK-Stromanteil an regelbarer Erzeugung. 
 

- Inkrafttreten voraussichtlich zum 1. Januar 2016. Übergangsvorschriften bis 
30. Juni 2016 – Anlagenbetreiber, die bis zum 31. Dezember 2015 ein BHKW 
bestellt haben, sollen bis dahin zwischen alter und neuer Vergütungsstruktur 
wählen dürfen.  
 

- Noch keine Clearingstelle EEG|KWKG im aktuellen Entwurf. 
 

- Geplante Auswirkungen für Nano-, Mikro- und Mini-BHKW:  
- 45.000 Vollbenutzungsstunden an Stelle von 10 Jahren Förderdauer 
- 4 Cent KWK-Zuschlag je selbst verbrauchter kWh Strom statt 5,41 ct 
- 8 Cent KWK-Zuschlag je eingespeister kWh Strom 
- Wegfall des Modernisierungstatbestandes 

 
- Kein KWK-Zuschlag auf Eigenversorgung für Anlagen > 50 kW (Ausnahmen).  

 
 

       ->  Die wirtschaftliche Bedeutung der Stromeigenversorgung  
 wird im Bereich von KWK-Anlagen voraussichtlich abnehmen. 
 

 
(Details: Stellungnahmen zum RefE von ASUE, B.KWK, BHKW-Forum, BHKW-Infozentrum, VfW u.v.a.) 
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KWK mit funktionalem Stromspeicher 

Die Entkoppelung von Wärme- und Stromerzeugung mittels 

Wärme-Pufferspeichern ermöglicht die Stromproduktion in günstigen 

Eigenverbrauchszeitfenstern (stromoptimierte Betriebsweise) bei nahezu 

kostenfreier Einlagerung der Wärme für den späteren Eigenverbrauch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Foto: KW Energie 

I.  
Basics der Kraft-
Wärme-Kopplung 

 
II.  

Bedeutung der 
Eigenversorgung  

 
III.  

Eigenversorgung 
oder Lieferung  

 
IV. 

Verbreitete  
Konzepte 

 
V.  

Eigenverbrauch mit 
Netzdurchleitung 

 
VI.  

Messtechnische 
Abgrenzung 

 
 
 

- 7 - 



Kombination von BHKW und PV-Anlagen 

  
Die Kombination von BHKW und PV-Anlagen ist nicht nur möglich (siehe 
Empfehlung 2011/2/2), sondern im Hinblick auf die sich ergänzenden 
Stromeigenverbrauchsmöglichkeiten wirtschaftlich sinnvoll. 
             

I.  
Basics der Kraft-
Wärme-Kopplung 

 
II.  

Bedeutung der 
Eigenversorgung  

 
III.  

Eigenversorgung 
oder Lieferung  

 
IV. 

Verbreitete  
Konzepte 

 
V.  

Eigenverbrauch mit 
Netzdurchleitung 

 
VI.  

Messtechnische 
Abgrenzung 

 
 
 

- 8 - 



Definition der Eigenversorgung 

      § 5 Nr. 12 

 

„Eigenversorgung“ der 
Verbrauch von Strom, den 
eine natürliche oder 
juristische Person im 
unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der 
Stromerzeugungsanlage 
selbst verbraucht, wenn 
der Strom nicht durch ein 
Netz durchgeleitet wird und 
diese Person die 
Stromerzeugungsanlage 
selbst betreibt 

EEG          § 3 Abs. 10 

 

„Eigenversorgung“ ist die 
unmittelbare Versorgung 
eines Letztverbrauchers aus 
der für seinen Eigenbedarf 
errichteten Eigenanlage 
oder aus einer KWK-
Anlage, die von einem 
Dritten ausschließlich oder 
überwiegend für die 
Versorgung bestimmbarer 
Letztverbraucher errichtet 
und betrieben wird 

KWKG 

-    Weitere spannende Begriffsdefinitionskollisionen auch mit dem EnWG:  
     „Letztverbraucher“, „Energieversorgungsunternehmen“ u.v.a. 
 
- Für die verschiedenen Eigenversorgungskonzepte gibt es keine 

Legaldefinitionen, was die Einordnung erschwert und Praktiker verwirrt. 
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Bei den einzelnen Konzepten im Folgenden 
ausgeklammert: Die Wärme 
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 Keine bei Wärmeeigenversorgung 

Verteilung auf Verbraucher entsprechend 
Verordnung über Heizkostenabrechnung 

(HeizkostenV) 

Umstellung von Heizkostenverteilung auf 
Wärmelieferung möglich bei externem 

Anlagenbetreiber (§ 556c BGB, WärmeLV) 

- „Stromkennzahl“ ist als Schlüssel für Wärmekostenanteil des 
eingesetzten Brennstoffs ungeeignet, Aufteilung muss nach    
Strom- und Wärmeoutput erfolgen (VDI 2077).  
 

- Zusätzliche Kosten des BHKW-Betriebs verglichen mit einem 
einfachen Brennwert-Kessel (Spitzenlasterzeuger) können nicht 
den Wärmekosten zugeschlagen werden, da der Anlagenzweck 
„Stromerzeugung“ allein ursächlich ist. 
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Konzept 1: 
Stromlieferung in gleicher Kundenanlage 

Ausgangssituation und Konzept 
 

BHKW-Betreiber vereinbart vertragliche Belieferung zu festen Preisen mit 
Letztverbrauchern in Kundenanlage (§ 3 Nr. 24a und 24b EnWG), um eine bessere 
Vergütung als bei einer Einspeisung (ca. 3 bis 5 Cent/kWh) zu erhalten. BHKW-
Betreiber richtet im Haus eine Summenmessung ein und verkauft seinen Strom 
direkt an die Hausbewohner. Zusatzstrom kauft der BHKW-Betreiber extern ein. 

 
Folgen 
 

- „Eigenversorgung“ i.S.d. KWKG aber „Lieferung“ von Strom i.S.d. EEG  
  und möglicherweise „Energieversorgungsunternehmen“ i.S.d. EnWG. 
 

-- Wollen einzelne Bewohner ihren Strom nicht vom BHKW-Betreiber beziehen,     
    muss eine bilanzielle Durchleitung (§ 4 Abs. 3b KWKG) organisiert werden. 
 

-- Eine Anzeige nach § 5 EnWG ist jedenfalls nicht erforderlich. Es gelten jedoch  
    mindestens Anforderungen an Verträge, Rechnungen und Verbraucherschutz  
    nach §§ 41, 42, 111a und 111b EnWG.  
 

-- EEG-Umlage ist auf Eigenstrom-Liefermenge zu entrichten (§ 60 Abs. 1 EEG). 
 

-- Keine Stromsteuer (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG) und KWK-Umlage (§ 9 KWKG). 

 
Umsetzungshilfen 

- Musterverträge z.B. vom VfW oder der DGS-Franken. 

- Messstellenbetreiber wie Discovergy oder Mediaelektrik Bock. 

- Full-Service-Dienstleister wie buzzn localpool, AlterHausverwalter/Lumenanza. 
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Konzept 2: 
Nutzenergielieferung 

Ausgangssituation und Konzept 
 

Zur Vermeidung der „Lieferung“ von Strom i.S.d. EEG und damit der vollen 
EEG-Umlagepflicht wird vertraglich die Lieferung von „Nutzenergie“ in Form  
von Licht, Bewegung, Kälte o.ä. vereinbart.  

 
Folgen 
 

- Wenn BHKW-Betreiber nicht auch Betreiber der Stromverbrauchsanlage ist, 
liegt keine Eigenversorgung i.S.d. EEG vor (Personenidentität).  
 

- Wann eine EEG-umlagepflichtige Lieferung vorliegt, ist jedoch nicht 
abschließend geklärt. Enge Definition des OLG Hamburg (Az. 9 U 197/13):  
Nur bei Erfüllung von „Pflichten des Lieferanten aus einem Stromliefervertrag“. 
 

- Eindeutige Klärung mit § 61 Abs. 1 Satz 3 EEG 2014: 
„Übertragungsnetzbetreiber können von Letztverbrauchern ferner für den 
sonstigen Verbrauch von Strom […] 100 Prozent der EEG-Umlage nach § 60 
Absatz 1 verlangen.“ 

 
Umsetzungshilfen 

- Kein Schein-Contracting! Daher: Vertragsgestaltung sollte die Qualität der 

Nutzenergie definieren und den Arbeitspreis anhand der Nutzenergiemenge 

bestimmen. Tatsächliche Sachherrschaft der Anlagen und Erzeugungsrisiko 

sollten beim Eigenversorger (i.S.d. EEG) als Nutzenergielieferant liegen. 
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Konzept 3: 
Strom als Bestandteil des Mietverhältnisses 

Ausgangssituation und Konzept 
 

Anstelle eigenständiger Verträge zur Energielieferung wird der Stromverbrauch  
als Pauschale in den Mietzins integriert oder über die Betriebskosten abgerechnet. 
Dadurch hat der Vermieter keine Abnahmefluktuation, bilanzielle Durchleitungen 
und könnte ggf. EEG-Umlage und Energieversorgereigenschaft vermeiden. 

 
Folgen 
 

- Grundsätzlich haben Letztverbraucher freie Wahl des Lieferanten.  
- Strom als „kostenfreier“ Mietbestandteil aber unproblematisch.  
- Als Betriebskostenbestandteil könnte Strom über § 2 Nr. 17 BetrKV 

abgerechnet werden (strittig!), dies bedarf aber wohl Kenntnis des 
Mieters bei Vertragsschluss oder Zustimmung durch Vertragsänderung. 

 

- Ob eine „Lieferung“ von einem „Energieversorgungsunternehmen“ vorliegt,   
ist strittig. Sollte § 60 Abs. 1 EEG 2014 nicht greifen, kommt für die EEG-
Umlage der Auffangtatbestand in § 61 Abs. 1 Satz 3 EEG zum tragen.  

 
Umsetzungshilfen 
 

- Klare Vereinbarung im Mietvertrag und Abführung der EEG-Umlage durch den 

Vermieter, um die Mieter nicht mit EEG-Bürokratie zu verärgern.  

- Proaktive Einhaltung der Transparenzpflichten bei der Stromabrechnung. 
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Konzept 4: 
Betreibergemeinschaft 

Ausgangssituation 
 

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft möchte gemeinsam ein BHKW 
installieren, es gibt mehrere Hauseigentümer oder es möchten aus anderen 
Gründen mehrere Personen gemeinsam in ein BHKW investieren – und sich ggf. 
selbst mit Strom versorgen. 

 
Konzepte 
 

- Wohnungseigentümer bzw. Investoren gründen Gesellschaft, welche BHKW 
betreibt und die Bewohner mit Strom zu festen Preisen als „Energieversorger“ 
„beliefert“ (z.B. UG, GmbH, AG, eG). 
 

- Es wird eine Selbstversorgungs-GbR gegründet, die das BHKW betreibt und 
der die Letztverbraucher beitreten („GbR-Modell“ i.e.S.). 

 
Folgen 
 

- „Stromeigenversorgung“ i.S.d. KWKG aber nicht des EEG: Volle EEG-Umlage 
und Energieversorgereigenschaft bei Lieferung durch juristische Person an ihre 
Gesellschafter zum Letztverbrauch (BGH VIII ZR 56/14). 
 

- Sonderfall „GbR-Modell“: In der Praxis seit Jahren verbreitet, im Hinblick auf 
besondere Rechtsnatur (BGH II ZR 331/00, XI ZR 63/01, VIII ZR 243/13) 
möglicherweise Eigenversorgung i.S.d. EEG – bisher nicht gerichtlich geklärt. 
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Konzept 5: 
Lohnverstromungs- und Betriebsführungsmodelle 

Ausgangssituation und Konzept 
 

- BHKW-Eigentümer verpachten die Anlage an Letztverbraucher, welche die 
Anlage im Sinne des EEG betreiben und sich selbst mit Strom versorgen.  
Dabei erhalten die Anlageneigentümer z.B. eine bestimmte Vergütung pro 
Betriebsstunde, die Letztverbraucher tragen Preis- und Verfügbarkeitsrisiken. 
 

- Das „Scheibenpachtmodell“ basiert auf dem gleichen Prinzip, geht aber direkt 
von mehreren Stromverbrauchern aus, die sich aus ihrer „Kraftwerksscheibe“ 
selbst versorgen. 
 

- Beim „Betriebsführungsmodell“ übernimmt i.d.R. der Anlageneigentümer  
technische und/oder administrative Dienstleistungen für die Eigenversorger. 
 

 
Folgen 
 

- Je nach vertraglicher Gestaltung kann in der Gesamtschau eine 
Eigenversorgung i.S.d. EEG vorliegen. Kriterien können sein: 
Energiepreisrisiken, Weisungsbefugnis für Anlagenfahrweise, Ausfallrisiko, 
Anschlussnehmer, Endschaftsklauseln, Wille der Parteien. (Zu den Kriterien siehe      

Dr. Martin Riedel, InfrastrukturRecht 2010, S. 101-104; InfrastrukturRecht 2012, S. 81-84) 

 
Umsetzungshilfen 
 

- Eingehende juristische Beratung bei der Vertragsgestaltung ist unerlässlich.  
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EEG-Eigenversorgung: Einstufung des Pacht- und 
Betriebsführungsmodells als Finanzierungsleasing? 
Andreas Klemm in Recht der Erneuerbaren Energien  
(REE) 2015, Seiten 73-80 

 
Die Erhebung der EEG-Umlage in Fällen der Eigenversorgung  
nach der Neuregelung der AusglMechV 
Wolfdieter von Hesler und Thomas Höch in Recht der Erneuerbaren Energien 
(REE) 2015, Seiten 1-9 

 
EEG-umlagefreie Eigenversorgung - Praxisrelevante Fragen  
bei Modernisierung und Ersetzung von Bestandsanlagen 
Andreas Bremer und Peter Thalhauser in Zeitschrift für neues Energierecht 
(ZNER) 2015, Seiten 16-19 

 
Die Privilegierung der Eigenerzeugung im EEG 2014 
Boris Scholtka und Reinald Günther in EnergieRecht  
(ER Sonderheft 1/14) 2014, Seiten 9-14 

 
EEG-Kostenwälzung: Wann ist Strom EEG-umlagefrei? 
Martin Riedel in InfarstrukturRecht  
(IR) 2010, Seiten 101-104 
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Vertiefende Literatur 



Eigenverbrauch außerhalb der Kundenanlage 

      
§ 4 Abs. 2a KWKG 
 „Der Netzbetreiber ist verpflichtet, auf Wunsch des Anlagenbetreibers nach  

 einer eigenen Vermarktung den eingespeisten Strom direkt dem Bilanzkreis  
 des Anlagenbetreibers oder dem eines Dritten zuzuordnen.“ 

 
§ 4 Abs. 3 KWKG 
 „Weist der Betreiber der KWK-Anlage dem Netzbetreiber einen Dritten nach, der bereit  

 ist, den eingespeisten KWK-Strom zu kaufen, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den KWK- 
 Strom vom Betreiber der KWK-Anlage zu dem vom Dritten angebotenen Strompreis 
 abzunehmen. Der Dritte ist verpflichtet, den KWK-Strom zum Preis seines Angebotes  
 an den Betreiber der KWK-Anlage vom Netzbetreiber abzunehmen.“  
 

- Mögliches Problem: Eigenverbrauch durch Betreiber ist kein Dritter. 
- Rechtsprechung: Keine Bilanzkreispflicht (LG Braunschweig, Az. 9 O 1237/13) 

 
Steigende Kosten 
-  Ggf. Bilanzkreis und registrierende Leistungsmessung 
-  Netzentgelte mit Konzessionsabgaben 
- KWK-Umlage -> Offshore-Umlage, AbLaV-Umlage, § 19 StromNEV-Umlage 
- Seit EEG 2014 volle EEG-Umlage auf Strom, der durch ein Netz geleitet wird 

 
Geringe Vorteile 
Einsparpotential ggf. durch Vermeidung von Stromsteuer (BFH VII R 44/03),  
Kosten vorgelagerter Netzebenen und ggf. günstigerer Erzeugung.  
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Ergänzend zu den in Empfehlung 2014/31 der Clearingstelle EEG  
vorgeschlagenen Messanordnungen zur Abgrenzung von Eigenversorgung  
i.S.d. EEG unter Berücksichtigung des Zeitgleichheitserfordernisses  
nachfolgend zwei weitere mögliche Messanordnungen. 
 
Links:  Einsatz von RLM am Erzeugungs- und Eigenverbrauchszähler 
    sind ausreichend für Erfassung von Mengen und Zeitgleichheit.  
    Drittverbrauchszähler als kostengünstige Arbeitszähler möglich.  
 
Rechts: Gesamt-RLM auch für mehrere Generatoren mit SLP-Zählern für Dritte. 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Abgrenzung von Eigenverbrauch und 
Lieferung an Dritte i.S.d. §§ 60 und 61 EEG 
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Vielen Dank für Ihr Interesse! 

Der Verein BHKW-Forum 
 

- wurde im Jahr 2010 als unabhängiger Zusammenschluss von           
Betreibern stromerzeugender Heizungen gegründet, 

- besteht derzeit aus 105 Vereinsmitgliedern sowie                                     
über 9.200 Nutzern im Online-Diskussionsforum, 

- widmet sich der Verbraucherberatung mit dem Ziel, die                
umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplung in Form von                 
stromerzeugenden Heizungen bekannter zu machen. 

 

-> BHKW-Infothek   www.bhkw-infothek.de  
-> BHKW-Diskussionsforum  www.bhkw-forum.de  
 

Eigenversorgungskonzepte  
im Bereich KWK 

 
Vortrag im Rahmen des 22. Fachgespräches der 

 

Clearingstelle EEG am 23. September 2015 

 
Louis-F. Stahl, Vorsitzender 

Email: l.stahl@bhkw-forum.org  
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